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Dritte Veröffentlichung 

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesell-
schaft: Sentop AG, Wil

2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft: 
RSF Elektronik AG, Fehraltorf

3. Beschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
4. Datum des Beschlusses: 03.05.2004
5. Anmeldefrist für Forderungen: 20.05.2004
6. Anmeldestelle für Forderungen: RSF Elektronik AG, Müli-

strasse 18, 8320 Fehraltorf ZH 
7. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesell-

schaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumel-
den.

8. Bemerkungen: Die Fusion ist rückwirkend per 01.01.2004
erfolgt. Die Gläubiger werden ausdrücklich darauf auf-
merksam gemacht, dass die Vereinigung des Vermögens der
beiden Gesellschaften gemäss Art. 748 Abs. 3 in Verbindung
mit Art. 745 Abs. 3 bereits nach Ablauf von 3 Monaten seit
dem 3. Schuldenruf möglich ist.
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